
Gemeinde Walsleben 
 
TYP :  Beschlussvorlage 
Status:  öffentlich 
Nummer: 26-IV/05/010 
 
 
 
Datum:   22.09.2006 
Aktenzeichen:   
Einreicher:   Bürgermeister 
Federführendes Amt: Ordnungsamt 
 
 
 

Gremium Termin Genehmigung Stimmverh. J N E 

Gemeinderat Walsleben 09.01.2006      

 
 

 
 
Betreff 
 
Berufung des Wehrleiters der Freiwilligen Feuerwehr Walsleben 
 
 
Beschlusstext: 
 
Der Gemeinderat beschließt, den Kameraden Ringhard Friedrich für eine Amtszeit von zwei 
Jahren in die Funktion des Gemeindewehrleiters der Freiwilligen Feuerwehr Walsleben zu 
berufen. 
Gleichzeitig erfolgt die Ernennung des Kameraden Ringhard Friedrich gemäß § 2, Abs. 2 des 
Beamtengesetzes unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter zum 
Gemeindewehrleiter für eine Amtszeit vom 01.01.2006 bis 31.12.2007. 
 
 
 
 
 
 
........................................ 
Bürgermeister 
 
 
 
Problembeschreibung/Begründung/Rechtsgrundlage: 
 
In der Gemeinde Walsleben ist die ordentliche Berufung des Wehrleiters der Freiwilligen 
Feuerwehr, Kameraden Dr. Ringhard Friedrich, für eine sechsjährige Amtszeit abgelaufen 
und eine neue Berufung in die Funktion nicht erfolgt. Kamerad Friedrich führt und leitet 
seither die Gemeindefeuerwehr interimistisch. Dieser Zustand steht dem § 15 des 
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen - Anhalt (BrSchG) 
entgegen.Nach Absatz 4 sind der Wehrleiter und dessen Stellvertreter durch den Träger der 
Feuerwehr für die Dauer von sechs Jahren unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis 
zum Wehrleiter zu berufen. Die durch den Träger des Brandschutzes erfolgte Prüfung 
hinsichtlich der fachlichen Befähigung und Qualifikation des Kameraden Friedrich und die am 



19.12.05 erfolgte telefonische Anhörung des Kreisbrandmeisters bestätigten die Eignung des 
Kameraden. Somit ist die Möglichkeit gegeben, die Funktion des Gemeindewehrleiters der 
Freiwilligen Feuerwehr Walsleben mit dem Kameraden Dr. Ringhard Friedrich zu besetzen 
und ihn in die Funktion zu berufen.



Verbunden damit ist die Ernennung unter Berufung in das Beamtenverhältnis als 
Ehrenbeamter zum Gemeindewehrleiter für eine Amtszeit vom 01.01.2006 bis 31.12.2007. 
 
 
Empfehlung der Verwaltung: 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________    ______________________ 
Unterschrift Amtsleiter     Mitzeichnung Kämmerer 
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